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Schulbegleitung

Lernen Sie uns kennen
Wir – DIE BÖRNE – beraten, begleiten und unter stützen 
Menschen mit Hilfebedarf. Deren Bedürfnisse und 
An liegen bilden die Grundlage unseres Handelns.

Dabei bauen wir auf:

• Qualifi zierte Mitarbeitende

•  Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unterschiedlichem 
Fachpersonal

•  Zuverlässigkeit

•  Verständnis

•  Respekt

Die Vielfalt unserer fachlichen Qualifi kationen
und der individuellen Kompetenzen ermöglicht
ein umfassendes Angebot.

DIE BÖRNE betreibt:

• Therapiezentren und Therapiepraxen

• Autismus Therapiezentren

• Kindergärten / Kindertagesstätten

• Sprachheilkindergärten

•  Wohnprojekte / Vermietung / Ambulante Betreuung

• Gehörlosenberatungsstelle

•  Eingliederungsmaßnahmen in Schulen, Ausbildungs- 
und Arbeitsstätten

• Familienentlastende Dienste

Wie können wir Ihnen helfen?

Für weitere Informationen zum Thema 
Schulbegleitung für junge Menschen mit einer 
geistigen, körperlichen oder seelischen Behinderung
wenden Sie sich gerne an die

Abteilungsleitung für den Bereich
Soziale und Mobile Dienste
Claus-von-Stauffenberg-Weg 10 ∙ 21684 Stade
Telefon: 04141 5343 - 0 ∙ Telefax: 04141 5343 - 66
E-Mail: info@dieboerne.de

Wir freuen uns über Ihren Anruf und beantworten 
gerne Ihre Fragen.



Was ist Schulbegleitung?
Die Unterstützungsleistungen sollen die behinderungs-
bedingten Defizite kompensieren und eine Orientierung 
im Schulalltag bieten. 

Die Schulbegleitung kann sich auf den Schultag, den 
Schulweg, auf Klassenfahrten/Tagesausflüge und 
Praktika beziehen. 

Die persönliche Assistenz zur schulischen Integration 
ist eine Eingliederungshilfeleistung. Sie kann als indivi-
duelle Hilfestellung bei lernzielgleichem Unterricht, 
genauso wie bei nicht lernzielgleichem Unterricht, ge-
geben werden. 

Schulbegleitung kann an Regelschulen, Berufsbilden-
den Schulen und auch an Förderschulen durchgeführt 
werden.

An wen richtet sich das Angebot?
Eine Schulbegleitung ist eine unterstützende Maßnahme 
nach

• § 75 Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 112 SGB IX

  für Kinder und Jugendliche die eine geistige und/
oder körperliche Behinderung haben

oder nach

• § 35a SGB VIII

  für Kinder und Jugendliche die eine seelische 
Behinderung haben oder davon bedroht sind.

Das Angebot umfasst:
Die Unterstützungsleistungen sind auf die Bedürfnisse 
und Erfordernisse des einzelnen Schülers abgestimmte 
individuelle Hilfen. Sie können sich auf alle hier auf-
geführten Bereiche, oder aber auch nur auf einen Teil-
bereich, beziehen.

Beispielhaft sind hier zu nennen: 

• Integrationshilfe 

•  Stärkung der sozialen und schulischen Kompe-
tenzen, Unterstützung in der Pause, bei Ausflügen 
und Klassenfahrten

•  individuelle Assistenz im Gesundheits- und Behinde-
rungsbereich

•  Unterstützung der Kommunikation

•  Unterstützung bei der Mobilität und auf dem 
Schulweg




